
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/14 14Os79/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1995

Norm

StGB §217 Abs1

Rechtssatz

Der Tatbestand des Menschenhandels stellt seinem Wesen nach ein typisches Ausbeutungsdelikt dar, dessen

Schutzzweck darin liegt, die Scha8ung eines Abhängigkeitsverhältnisses zu verhindern, dem Prostituierte in einem

fremden Staat dann unterliegen, wenn es ihnen schwer oder überhaupt nicht möglich ist, selbst mit den Behörden

Kontakt aufzunehmen; steht ihnen doch in dieser Situation die Wahl, das unzüchtige Gewerbe fortzusetzen oder nicht,

nicht mehr offen (30 Blg XIII.GP,364).
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